Ergänzende Erläuterungen der EUK zur Anzeige des Unternehmers bei Anhaltspunkten für eine Berufskrankheit gemäß § 3 der Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung (UVAV) für Beamte einschließlich der zugewiesenen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens (BEV)

1. Der anliegende Vordruck nebst Erläuterungen ist auch für die Beamten einschließlich der zugewiesenen Beamten des BEV zu verwenden.

2. Bei Anzeige von Berufskrankheiten bei Beamten entfällt die Übersendung einer Durchschrift an die für den Arbeitsschutz zuständige Landesbehörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt, Staatliches Amt für Arbeitsschutz). 

3. Kennzeichnung:

Um eine eindeutige Unterscheidung zwischen Versicherten und Beamten sicherzustellen, ist die Anzeige für Beamte oben rechts im freien Feld neben der Empfängeranschrift

· mit einem großen B, 

· der vollständigen Empfängernummer, 

· der abgekürzten Amtsbezeichnung, 

· der zuständigen Dienststelle/Außenstelle des BEV und

· der vollständigen Bankverbindung (BLZ und Kontonummer)

zu versehen. 

4. Adressat jeder Anzeige ist stets die EUK, die nach Bearbeitung diese an die BEV-Dienststelle Ost (Beamtenunfallfürsorge) weiterleitet.

